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BUNDESMINISTER 
für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz 

DR. MICHAEL AUSSERWINKLER 

A-1031 Wien, Radetzkystraße 2 
Telefon: 0222/711 72 
Teletex: 322 1564 BMGSK 
DVR: 0649856 

" 
GZ 114.140/95-1/0/14/a/93 

Herrn 
Präsidenten des Nationalrates 
Or. Heinz FISCHER 

Parlament 
1017 Wien 

511t/AB 

1993 -09- 07 

::;j 5100lJ 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Mag. Haupt, Apfelbeck, 

Mag. Schweitzer und Kollegen haben am 8. Juli 1993 unter der 
Nr. 5100/J an mich beiliegende schriftliche parlamentarische 

Anfrage betreffend österreichische Sporthilfe gerichtet. 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu den Fragen 1 und 2: 

Die Sportförderung für das Jahr 1993 ist mit 13,5 Millionen 

Schilling budgetiert. 

Da 8ich die budgetäre Entwicklung bereits 1992 rückläufig dar

stellte, war es notwendig, die Sporthilfe kurzfristig restriktiver 

zu dotieren, um durch einen vermehrten personellen Einsatz die 

Effizienz der Sportförderung zu erhöhen und für die Zukunft wieder 

eine positivere Entwicklung sicherstellen zu können. 

Die Förderungskriterien liegen bei. 

Zu Frage 3: 

Die Personalkosten sind nach dem Budget 1993 mit S 3,270.000,-

veranschlagt. 

Die Erhöhung resultiert aus dem höheren Personalaufwand für einen 

zweiten Geschäftsführer. 
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Zu Frage 4: 

Die Reise- und Aufenthaltkosten sind 1993 mit S 350.000,-- bud

getiert; die Erhöhung steht im Zusammenhang mit der zusätzlichen 

Personalkapazität. 

Zu Frage 5: 

Unter Administrationskosten sind im Allgemeinen zu verstehen und 
werden in der Sporthilfe gedeckt: 

- Sekretariatskosten (Miete, Betriebskosten, Telefon, Porto, Büro

~aterialien etc.) 
- Reise- und Aufwandskosten (Fahrtkosten, Garagierung, KFZ, etc.) 

- Administrationskosten (Rechts- und Beratungskosten, Versiche-

rungen, Steuern, Spesen etc.) 

Dafür sind insgesamt 1993 S 1,430.000,-- budgetiert. 

Hinsichtlich der Begründung für die Erhöhung verweise ich auf 

die Ausführungen zu Frage 4. 

Zu Frage 6: 

Zur effektiveren Aufgabenerfüllung wurden zwei Geschäftsführer be

stellt. Die Aufgabenbereiche sind klar definiert und in der vom 

Vorstand beschlossenen Geschäftsordnung festgehalten. 

Sie sind im einzelnen: 

für Herrn Kollment: - Marketing 

- Budget und Finanzen 

- Einstufungen 
- Führung der Geschäftsstelle 

für Herrn Seisenbacher: - Promotion 

- Soziales 
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Zu Frage 7: 

Abfertigungsregelungen für den Fall der Selbstkündigung sind bei 

privatrechtlichen Dienstverhältnissen auf Managementebene nicht 

unüblich. Von einer Abfertigung in Millionenhöhe kann allerdings 

im Dienstvertrag der Sporthilfe mit dem Geschäftsführer 

Wolf-Dieter Kollment keine Rede sein. Im übrigen basiert der 

Vertrag auf einem einstimmigen Vorstandsbeschluß der Sporthilfe. 

Zu Frage 8: 

Im Konzept Sporthilfe 2000 ist der Förderung der Gesundheit der 

Sportler zusammen mit den sozialen Diensten breiter Raum gewidmet. 

Wie in diesem Konzept ausgeführt, ist die Realisierung eines 
sportmedizinischen Gesundheitszentrums geplant, das über die bis

herigen dezentralen Aktivitäten, wie z.B. Massageservice, etc. 

hinausgehende spezielle Behandlungen anbieten soll. Aus wirt

schaftlichen Gründen wird die volle Umsetzung allerdings erst 

mittelfristig möglich sein. 

Zu Frage 9: 

Es ist mir nicht klar, was unter "Sportkrüppel-Statistik" zu 

verstehen ist. 

Zu Frage 10: 

Pie Sporthilfe hat eine sehr effektive Frauensportförderung. Dabei 

wird primär darauf Wert gelegt, daß die Athletinnen auch während 

ihrer aktiven Zeit einem Beruf nachgehen können. Damit wurde ein 

Schritt gesetzt, die von Athletinnen in der Vergangenheit immer 

wieder ins Treffen geführte offensichtliche Benachteiligung gegen

über Sportlern an der HSNS abzubauen. 
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ANFRAGE 

der Abgeordneten Mag. Haupt, Apfelbeck, Mag. Schweitzer und Kollegen 

an den Bundesminister für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz 

betreffend österreichische Sporthilfe 

BEILAGEN 

Im vergangenen Jahr haben die Verantwortlichen der österreich ischen Sporthilfe tiefgreifende 

Veränderungen von Struktur und Arbeitsweise der Sporthilfe angekündigt und 

Reformvorschläge, v.a. zum System der Sporthilfe-Förderungen vorgelegt. Dies scheint sich 

bereits in drastischen Kürzungen der Förderungen für Weltklassesportler und einer enormen 

Erhöhung der Personal-, Reise-, Aufwands- und Administrationskosten auszuwirken. 

Darüberhinaus wurde zusätzlich zum amtierenden Geschäftsführer der Sporthilfe, Petcr 

Seisenbacher, ein zweiter Geschäftsführer, Wolf-Dieter Kollment, bestellt, dessen 

Dienstvertrag - Berichten mehrerer österreichischer Medien zufolge - im Falle einer 

Kündigung eine Abfertigung in Millionenhöhe vorsieht. 

In diesem Zusammenhang stellen die unterfertigten Abgeordneten an den Bundesminister für 

Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz nachstehende 

Anfrage: 

1. Wodurch begründen Sie dic Rcduktion der Sportlcrförderungcn gegenüber dem 

VOl:iahr, zumal die österreichische Lotto-Toto-Gescllschaft der Sporthilfe 1993 um 

eine Million mehr zur Verfügung gestellt hat? 

Wie hoch ist die Förderung der Sportler für 1993 insgesamt veranschlagt und wie 

sieht dies - in Zahlcn ausgedrückt und nach welchen Förderungskriterien - für den 

einzelnen Sportler aus? 

fpe 114/alsporlhil gskJhali nVR: 0717193 
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3. Wie hoch sind die Personalkosten der österreichischen Sporthilfe,für 1993 budgetiert 

und womit begründen Sie gegebenenfalls eine Erhöhung derselben gegenüber dem 

Vorjahr? 

4. Wie hoch sind die Reise- und Aufwandskosten der österreichischen Sporthilfe für 

1993 veranschlagt und womit begründen Sie gegebenenfalls eine Erhöhung derselben 

gegenüber dem Vorjahr? 

5. Wie hoch sind die Administrationskosten für 1993 veranschlagt und was wird konkret 

damit abgedeckt? Womit begründen Sie gegebenenfalls eine Erhöhung derselben 

gegenüber dem Vorjahr? 

6. Aus welchem Grund hat die österreich ische Sporthilfe zwei Geschäftsführer bestellt 

und welche Aufgabenbereiche fallcn jedem einzelnen dabei zU? 

7. Können Sie bestätigen, daß - den Meldungen einiger österreichischer Medien zufolge 

- dem Geschäftsführer Wolf-Dieter Kollment in seinem Dienstvertrag mit der 

Sporthilfe auch bei Selbstkündigung eine Abfertigung in Millionenhöhe zugesichert 

wurde und wenn ja, warum? 

8. Zu den Aufgaben der Sporthilfe zählt nach einer Statutenänderung im Vorjahr auch 

die Förderung der Gesundheit der Sportler. Welche Aktivitäten haben Sie bisher in 

diesem Bereich gesetzt und was planen Sie konkret im Bereich der 

Sportlergesundheitsförderung in Zukunft? 

9. Wird in Ihrem Ministerium derzeit eine "SportkfÜppeJstatistik" geführt und wenn nein, 

warum nicht und wcnn ja, nach welchen Kriterien wird hier vorgegangen? 

10. Welche Aktivitäten haben Sie bisher im Bereich der Frauensportförderung gesetzt und 

wenn nein. warum nicht und wenn ja, wie sieht diese aus? 

Wien, den 80 Juli 1993 

lpc1l4/a/sporlhiig, 
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EllNSTUFUNGSKRKTERXENollNDKVIDUALFÖlrU>ERUNG APRil. 93 

I, Die Förderung wird aufgrund eines AJltrages von Einzelpersonen gewahrt. Sie 
gelangt als Aufw:lndselltscbädigung für erhöhte Ausgaben. welche durch die 
Ausubung des Leistungssports ent$t~:bea. zur Ausza~luns. EiD Rechtsanspruch 
auf Gewährung der Förderung ist gicM gegeben. 

2. ADtrmgsberechtigt sind Athleteo(incen) mit ös~erreicbischlilr St~uusbürger
schaft. deren Facbverbände ordexuHche Mhglieder oer B"ndessportor&IllKÜ a 

sation sind. 
Der im Antrag mittels einer SelbsUI,uskunft nllchguweiscade Jahresbnmover
dienst des (der) Atbleten(in) 4~rf den BeU3g VOll öS 500.000. 00 lAicht v.ber~ 
steigen. 

3. Auf Basis der Qualifi1catioDsricbdillieu er(olg~ die Einstufung \lad somit 
Ciewihruog der Förderung in 
A-KADER (WELTKLASSE) mit öS 6.000.~~ p.rn. 
9.KADER (LEISTUNGS KLASSE) mit öS 3.000.·· p.rn. 
SaKADER (SONDERKLASSE) mit einem gesondert festzulegenden Betrag. 

Maßgebend sind die erbrachien Leisiungen der jeweils let;tieo. Saison. Im 
Mindestfall sind im Leistungsbericut Ilaehzuwel$en: 
Für den AoKADER lxA + IxB - LEISTUNG 
Für den B-KADER 2xB. LeISTUNG 

Für Atbleten(innen) olympIScher b)iuip1ine~ ~:ibleil in der Olympia$ß!soo nur 
die bei Olympischen Spielen ~rbr;),chtell LflistuQgeD als Qualifihtion für den 
A-Kader. 

Athleten(innen) nicht-olympischer Disziplinen können nur bei Errü!gung des 
Weltmeistertitels in die Förderung aufgenommen werden. In allen 8Klderen 
Fällen ist zur Vergabe VOll Förderuagsmit~elll aus dem Aktionsbudget jeweils 
eiDe gesonderte EntsGheidung heöbei<i:TAfflhren. 

4. Die Einstufung erfolgt jeweils am cilde dei' Saison im Mai (Winteuport) und 
im November (Sommersport). die förderung wird grundsät:dich für di.e 
nächsten I ~ Monate gewährt. Eine Leistungsüberprüfung während dieses 
Zeitraumes l~t möglich. In begründeten Fällen können dabeI' auch 
während dieser Zeit Um$tufuogen erfolgen. 
Bei Erbringuog außergewöhnlicher L~istuagen. als solche gelten Medaillen
ränge bei Olympischen Spielen ooer die Erringung eines Weltmeistertitels. 
können ab dem Zeitpunkt des Eintretens Umstufungen vorgenom'ma11 werden. 
Förderungsbetrage für maximal 6 Monace erhöbt oder eID Äquivalent dazu 
beschlossen werden. 

I;lOGli'lIWOG ßi'/2 

Vol. 03aa/7ll~ ~(31114 
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5 Im Falle des Nachweises einer entsprecbenden medIalen Leistung gemäß An
I~ge gelangen erbobte rörderungsbeträge zur Auszahlung. Dtese werden nach 
Sichtung der Nachweise quartalsmäßig ausbezablt uod können pro Quartal für 
den A·Kader öS 9.000.·· uDd für jen 8-Kader oS 4 . .$00.- 0 olcht übersteigen. 

6. Im Fane einer längerwähreoden Verlet:tung oder KtaDkheit wird der (die) 
Athlet(in) ab dem Zeitpunkt der KIanltmeldung für maxima:l 12 Monate tU den 
SOllderkader aufgenommen. Die gewährten' Förderungsbeträge vel'min,dern sich 
dabei um ein Drittel. Die Verletzungs- oder Kra"lJc.meldull~ k31un nur mit fach
ärztlicher oder verbandsar%tficber Bestätigungl anerkannt werden. Verbindert 
die Verletzung oder Kranlcheit das Erreichen der jeweils geforderten I:.lmits. 
so wird der (die) Athlet(ia) am Ende der Sa.ison oich~ ausgeStuft. Erfolgte 
Jedocb keine ordentliche Krankmeldung, so wird am Ende der Saison nach 
t3tsächlich erbracbten Leistung'3Q eingestuft, Die Rüc!s:stufung ip, die 
normalen F'ördenngsklassen erfolgt mit dem ersten Antreien bei ei~em 
interniuionaJen Weu~ampf. 

7. Nach etwaiger Riickstufung vom A· in den B.KADER kaM der (die) Atblet(in) .;..:.: 
für höchstens 3 Jahre weiterget'ördert werdeQ. Verbleibt der (die) Athlet(in) 
innerhalb VOll 4 Jahren im B·KADER. bedarf es :lur Gewährung einet weiteren 
Förderung in begründeten Fällen e~Q~S geso!ldenen Beschlusses. 

8. Die Förderung endet in jedem hll mit Beendigung der sportlichen Laufb2bn. 
Der (die) Athlet(inl und der zuständige Fachverband sind verpt1ich1e~. die OSH 
davon wngehend zu informaeren. 
Im Falle eines Dopingvergebens eines (einer) Athleten(i~)wird er (sie) !!uf 
Dauer der vom Verband <l.usgesprocnenen Sperre VOD der Förderung a.usge
schlossen. 

EINSTUFlUNGSKRXTERKlEN .. FRAUENlFÖj\UH~RUNG 

1. Grundsät~Hcb sind die umseitig beschriebenen Einstufungskriterien der Indio 
vidualförderuug auch für diese l:'orderung gültig. Spezifiscbe Änderungen 
und Ergänzungen werden wie folgt festgel~gt: 

2. Antragsberechtigt Sind ausschließli(~h berufstätige Athletinnen unter 35 labren. 
die bereits im A· oder B·KADER der OSH eingestuft $ind. 
Oie Berufstätigkett ist durch eine Bestätigung des Arbeitsebers na.cbzuweisen. 

3. Nacb Gewäbrung erfolgt die Auszahlung der Förderung 3q den jeweils zu~cän
digen Fachverband. ist jedoch für d.ie I\ihletin zweckgebunden zu verwenden. 
Bezuglich der Form der AusnhJuDg kann unter 2 Varianten gewählt werden: 
VARIANTE A: öS 4.000,-· p.rn. wenn die Atbletiq einer Halbragsbeschäftiguag 

uachgebt. 
VARIANTE B: oS 8.000.-· in höchstens 6 Monatsrnten. weM die AthJetin für 

Trainingsaufenrb.aHe und Wettkämpfe entsprechende Dienstfrei
stellungen erhält. 

4. Die Einstufung erfolgt gleichzeitig mir der Aufnahme in den A- oder ß-KADER 
der {odivldualförderung. 

/3 
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EJNSTUFUNGSKRKTERIEN 0 NACHWUCHSfÖRDERUNG 

I. Grundsätzlicb sind die umseiti~ bl:schriebenen Eiustufungskritenen der Iudi
vidualförderuDg auch für diese Förderung gültig. Spe:ifi~cne Andel'ungen 
Qod Ergdc1;ul2gell werden wie folgt ft:stgelegt: 

:. Athleten. welche als ZCltsoldateobelm Qsterrelchischell Buodesheer angestellt 
sind. kÖlloen in die Förderungllicht aut'genommen werden. . ,. 

Der im Antrag mittels einer Sel~·stau$kuDft nachzuweisende Jahresbrut~over
dienst der l!ltern des (den Atblelen(io) d3rf den Betrag \'Ol~ 35800.000.00 
nicht übersteigeo. 

3. Auf Basis der Qualifikatioosricbtlillicn erfolgt die Einstufung und somit Ge a 

währung der Förderung m&t 
öS 2.000.-- p.m. für den (die) AtblIHcn(jn) uod 
oS 36.000.00 p.a. für den (die) AthltHen(in) ab dem 18. Lebensjahr: 
für jUQgere Athleten(inneo) an den jewetligen r:3cbverba~d ~ls Pauschal
summe. zahlbar am Ende des jeweiligen Förderjahres. Ausdrücklich bedungell 
wird die Zweckgebundenoeit dieses Betrages für den (die I Atbleten(ill). der 
diesbezüJ;liche Nachwei$ ist mit OriginalbelegeIl. welche mit der A.b
rechnung an die OSH einzusenden sind. zu führen. 

4. Oie Einstufung erfolgt jeweils am Ende der Saison im Mai(Wintei'Spor~) uad im 
November (Sommersport). Oie Förderung wird grundsätzlich für die nächsten 
36 Monate gewährt. Überschreitet der (die) Atblet(inl innerhalb dieses Zeit~ 
raumes das Alterslimit d~r Nachwue~sldasse. wird er (Sie) trotzdem wei~er ge. 
förden. Die QuaHfikatiollsricbtlin.ien verstehen sich in die.sem Fall aus
schließlich auf die Plätze 1-5 der Nacbwuchs" oder Junioren-WM bezogen. 

EINSTUFUNGSKRITERIEN - MANNSCHAFTSFÖRDERUNG 

1. Grundsätzlich können aucb ErgebnIsse aus Mannscnaftsbewerben für die 
Einstufung in die Yndividuaiförderung herangezogen werden. [a diesem Fatl 
sind die Qualifibttonsriclltlimen d,u [ndlviduallförderung )IOl1gemaß a.n~u
weaden. Die Regelung gilt aUSSchließlich für LeistuIlgeC der National
ma.onschaften. 
Über jede Entscheidung ;:ur Gewabru;Jg aus diesem Titel i~t ein gesoudert~r Be
schluß herbeizuführen. 

:. Mitglieder von Spltdmaonschaften kennen grundsätzlkh nur Milte! aus dem 
Aktionsbudge! beantragen. 

./4 
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EINSTUFONGSKRITERIEN . AKTIONSBUDGET 

J. Gtundsär~licb können alle Lctstunguportler mi~ östeffeicbiscber StMtsbürger
sehaft. deren Fachverbände ordentliche Mitglieder der BUlldesspottorganintion 
sied. sOWie alle Fachverbände für ihre LcdstuDgs~portler um Förderullgen aus 
dem Aktiollsbudget allsucnen. 

2. Da.s Ansuchen soll mittels vorgesel3enem Aatrags(ormula.r ges~ellt werden. 
Formulare bitte rechtzeitig anfordern. 

~ 
3. Für die jeweils bevorstehende Saison müssen die A9sucbeo bis zum 1. M3.i und 

bis zum I. November bei der ÖSH eillgegaDeen sein. 
Oie Entscheidung über die ZuerkeUDl<ng einer Förderuug fällt jeweils innerha.lb 
dieser Monate. Vom Sit;::ullgsbescblull wird jeder Antragsteller scbriftlich be
IUlchrichtigt. 
Alle beschlossenen FördermaBnahmel1 werden den l.u$tändige~ Fachverbändell 
zur KenDgluS gebrachi. 

18. la dringendeg Fällen kann auch .ifdlerhßlb o.~. Fe$ttegung eiß Antrag gesieiU 
werden u~d wird dieser einer Behandlung ~uget'ührt 

lUCHTLKNKEN ZUR BERECHNUNG Dl&R MEli)[AlLEN lL.1USTUNCi 

GemäßPuaki 5 der Einstufungslcriterie.a. gelangen bei en~$precl:Ae~der medi2.1er 
Um5e~:!i:Ung des Vereio.s1ogos in Verbindung mit .jeu Hauptsponsoren des Vereiues 
erhöhte Förderullgsbeträge zur Auszabluilg. 

'. 

Voraussetzung ist eine gut erkennbare IlInd eiudeutige Prä~entation in TV / R~dio .; 
u~d Printmedien. . 
Die Bewertung derselben wird wie folgt vorgenommen: 

BERICHT TV: I Minute 

BERICHT PRINTMEDIEN 
Tageszeitungen 

Wochen- und MODatsmagazine 

Fachzeitschriften und Sonstige 

TEXTER W ÄHNUNG 
RADIO/PRINTMEDlEN 

Als Nachweise werden akzepcien: 

pro Quarul 

pro. Bild 

pro Bild 

pro Bild 

einmalig 

Höchstbeu.!!.g 

Be~rige nach 
gesonderter Fe:nlegung 

BeirAge nach 
gesondeter Fesdegung 

Betrige nach 
gesondeter Festlegullg 

De4räge naco 
gesondeger Fesdegung 

Video a und Radiok.:lssetten. Kopien von Zeitungsarttkel (Name des Mediums und 
E:schdnungsdatum mÜSSen angefübrt werdeo.!) 

./S 
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ÖSTERREICH OSCHE Sfi>ORll'HlllLF!& 

KRITERIUM OL YM?ßSC'Hi'ia 

I VERANSTALTUNG SPIElLE 

iOLYI\~PISC}1}E SPO~TARTEN 
IM OLYI\ßPUAJAWR 

-"-KADER PLATZ I - t 2/60 Teißn .. 
t Leistung giilt'ög DlUII" bei OS) ODlER ERSTES 

füNFTEL 

D-KADER PLATZ 13 - 201M TeiUlD. 
ODER ERSTES 
DIU'fTlEL 

Ol.l'MPISC~E SPORTARTEN 
IM WM-JAUR 

.. \·KADER PLATZ -

B-KAOER PLATZ -

OLYMPISCHE SPORTARTEN 
IM JAHR OHNE OS.OHNE WM 

A-KADER PLATZ -

B-KADER PLATZ . 

--'--- -------

QllJA lLlllFll KA. TDONS l!UClHlll'lL R Ni JE.N 

WBL TM'talS"jjBR- EUROP-A- WELTCU? 
SCHAFT Ml!H S1l"E RSC11I A fr EINZBLBBWlBRlß 

, - 3 , - 3 -

4 - 20/6() Teäln. 4 - 1 S/60TeHn. t - 20/60 TeiUl1I. 
ODER ERSTES ODER. ERSTES ODER ERSTES 
DRITTEL VllERäElL DRITTlEL 

I • 12/60 Teiln. 1 - 3 -
ODER ERSTI:S 
fÜNFTEl.. 

13 • 20/60Teiin. 4 • K 5160 Teiln. I - 20/60 Teih •. 
ODER ERSTES ODER ERSTES ODER ERSTES 
DRITTEL ViERTEL DRITTEL 

. J - 10/60 Teiln. -
ODER. ERSTES 
SECHSTEL 

. t t - 85/60 Tei.lD. I - 20/60 Tco8D. 
ODER ERSTES ODER ERSTES 
VIERTEL DRITTEL 

~ ---

WEl..TCUP 
GESAMT 

1 - 3 

-

! - 3 

<If"S-.• -

r - ) 

-
L-. __ 

Seite 5 
Afi>lfUL 1993 

GRAND PR1X 

-

I 

I 

I 
I 

i-15/60 Teilil. I 
ODER ERSTES I 
VIERTEL 

, 

I 

I 

. 

I - 15160 Tcll". 
ODER ERSTES 
VIERTEL 

. 

I • lS/60 Teiln . 
ODER ERSTES 
VIERTEL 

~ 

.:. 
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ÖSTE RIllIED CIUSClß E SPOR1r!ß! ß..!FlE QUAfLDlFa OCA lI'fiONSRllCRG TLDNDlEN 

KRITERIUM WlELT~ EUROlPA- WELTCUP 
VERANSTALTUNG MEISTERSCHAFT MEJSTERSCHAFT IEINZElBEWERB 

NHCHT-O[, YI\1PISCUE SPORTARTEN 
6M WJ\I-JAHR 

A-KADER Pl.ATZ J . ~ 

EVENTUELL 
SONDER KADER PLATZ 2 - 3 I - 3 -

J 

NHCHT-OLYl\1 PISCHE S~OR1fARTEN 
~M JAHR DUNE WM . 
A-KADER PLATZ - ~ -

EVENTUELL 
SONDERKADER PLATZ - 2 - 3 -

------ -

WELTCUP 
GESAMT 

-

-

-

,.. .. 
-

Seite b 

AIP'IlUL U~9] 

GRAND PRIX 

-

-

. 

-

- lES KONNEN NUR JENE VIERANSTAL TUNGEIN GEWERTET WIERlDEN. IBlEl lDlENEN OfFllZDlElLllE [)OPUNGlPIROlBiIEN DURCBGIEFOHlRIr WUIRDEN. 

- JENE WETTKÄMPfE {AUSSlER OS, W M, EM}, WlELlCllI1E nlNNlElRlHAlLB IlHNlZlElNIER SPORTARTEN ALS SA!SOlNllHlÖlHllEPIUNOCTlE ANZUSEHlEN 
SIND, WIERDEN l~·~ VORHBNEIN GEMEiNSAM MIT DEN ]!CWlEnUGlENl lFACHVIERBÄNIDEN FESTGlElLEGT. ~mlL T NUR FÜR OlLYMJ!>USCHE 
SPORTARTEN) 

• DDE llEASTUNGEN MÜSSEN IN GLE~CHEN DHSZUl?UNlEN /OCLASSIEN I SPARTEN lERBRACHT WERDEN. 

". 
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